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Art. 5 § 6 GenRevG 1997 Anhängige
Verfahren und in Gang befindliche

Revisionen
 GenRevG 1997 - Genossenschaftsrevisionsgesetz 1997

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 11.02.2021

(1) Verfahren, die die Erteilung der Berechtigung, den Revisor zu bestellen, oder den Entzug dieses Rechts, die

Befreiung von der Verbandsp icht, die Nachsicht von der Vorlage der Zustimmungserklärung des Revisionsverbands

zu einer Änderung des Genossenschaftsvertrags, die Au ösung einer Genossenschaft nach Ausscheiden aus einem

Revisionsverband oder die Bestellung eines Revisors betre en und vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses

Gesetzes anhängig geworden sind, sind von den bisher zuständigen Behörden und Gerichten nach den bisher in

Geltung gestandenen Vorschriften durchzuführen.

(2) Dasselbe gilt für im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes in Gang be ndliche Revisionen

einschließlich der Verfahren nach §§ 9, 10 Abs. 2, § 11 des Gesetzes betre end die Revision der Erwerbs- und

Wirtschaftsgenossenschaften und anderer Vereine, RGBl. Nr. 133/1903, und nach §§ 22 bis 26 der Verordnung des

Justizministeriums und des Ministeriums des Inneren im Einvernehmen mit dem Handelsministerium, womit

Durchführungsvorschriften zum Gesetz, betre end die Revision der Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften und

anderer Vereine, erlassen werden, RGBl. Nr. 134/1903. Auch in diesen Fällen sind aber die Durchführung der Revision

und die Zeit, während welcher sie vorgenommen wurde, zur Eintragung in das Firmenbuch anzumelden.
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